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[image: C:\Temp\QR-Code_klaTv_cut.png]Schweizer Bundesrat schränkt Einspracherecht bei Mobilfunkantennen ein – jetzt aktiv werden!
Der Schweizer Bundesrat schlägt folgende Gesetzesänderung vor: Das Recht auf Einsprache gegen Strahlungsemissionen soll vollständig abgeschafft werden! Die Mobilfunkbetreiber dürften ohne vorgängige Überprüfung und Bewilligung Strahlung erzeugen oder verstärken und Antennen mit neuen Technologien bestücken. Der Verein „Schutz vor Strahlung“ ruft dringend zum Handeln auf! Sein Ziel ist es, in drei Monaten über 10.000 Unterschriften zu sammeln. Auch DEINE Unterschrift zählt – unabhängig von deinem Alter, deiner Staatszugehörigkeit und deinem Wohnort.
Während der Widerstand und die Bedenken der Bevölkerung stetig zunehmen, treibt die Mobilfunkindustrie den Ausbau des Mobilfunknetzes mit massivem Druck voran. 
Die in der Schweiz gültigen Grenzwerte werden aktuell vorwiegend durch adaptive 5G-Antennen regelmäßig überschritten. Konventionelle Antennen geben die Strahlung nebelartig gleichmäßig ab. Adaptive Antennen hingegen ermöglichen es, die Strahlung mit mehreren Signalkeulen zugleich abzugeben. So können mehrere Orte mit Mobiltelefonen gleichzeitig mit hoher Leistung erreicht werden.
Vielerorts hat sich durch die Einsprachen der Bevölkerung gezeigt, dass die Mobilfunkbetreiber oft fehlerhafte Standortdatenblätter einreichen: Rund zwei Drittel aller Mobilfunk-Baugesuche enthalten grobe Fehler und Gesetzesverstöße, wie beispielsweise Strahlungsgrenzwertüberschreitungen, Verletzung des Waldabstands oder unzureichende Bedarfsnachweise [Erklärung im Bildschirm: Dokument, welches die Notwendigkeit der Versorgung nachweist].

Das Schweizer Bundesgericht stoppte die massivsten Tricksereien der Mobilfunkbetreiber.  Es entschied, dass die Bagatellverfahren [Erklärung im Bildschirm: Antennenaufrüstung mit einer neuen Technologie, die nicht ausgewiesen und kontrolliert werden muss] unrechtmäßig sind, die Vollzugshilfe überarbeitet werden muss und es eine schweizweite Kontrolle der Antennen braucht. Denn viele Antennen werden nicht so betrieben, wie sie bewilligt worden sind. Die Konsequenzen sind Tausende nachträgliche Baubewilligungsverfahren. Das Bundesgericht gab der Bevölkerung das Recht zurück, Baugesuchsunterlagen vor Erteilung der Baubewilligung zu kontrollieren.

Anstatt die neusten Gerichtsurteile durchzusetzen, will der Bundesrat nun jedoch eine radikale Richtungsänderung einführen: 
Um den Ausbau des Mobilfunknetzes noch schneller voranzutreiben, sollen die Baubewilligungsverfahren beschleunigt werden. Er schlägt daher in der Teilrevision des Fernmeldegesetzes eine Gesetzesänderung vor, welche jedoch weit über das Ziel hinausschießt: Das Recht auf Einsprache gegen Strahlungsemissionen soll vollständig  abgeschafft werden! Die Mobilfunkbetreiberinnen dürften ohne vorgängige Überprüfung und Bewilligung Strahlung erzeugen oder verstärken und Antennen mit neuen Technologien bestücken. 

Was würde sich mit diesem Gesetz ändern?
• Abschaffung des Einspracherechts gegen nicht-ionisierende Strahlung: Einsprachen gegen die Strahlung von Mobilfunkanlagen wären nicht mehr möglich.
• Antennenaufrüstung ohne vorgängige öffentliche Information: 
Ist die Antenne einmal gebaut, könnte sie immer weiter aufgerüstet  werden. Auch grundlegende Technologiewechsel wären möglich, wie zum Beispiel von 4G auf 5G. Die Strahlungsintensität könnte verstärkt werden, ohne dass die Anwohner informiert und ein öffentliches Baugesuch aufgelegt werden müsste. 
• Starke Beschränkung der Kontrollen: 
Die Berechnungen, welche Strahlung in der Umgebung einer Mobilfunkantenne auftreten würde, wird von den Kantonen erst kontrolliert, wenn die Antenne in Betrieb geht. Strahlungsmessungen würden nur noch selten durchgeführt – wenn überhaupt.
• Nur noch kostspielige Beschwerdemöglichkeit: Wollen sich Anwohner                       gegen Ungereimtheiten oder zu hohe Strahlungswerte wehren, müssen sie eine Beschwerde einreichen und im schlimmsten Fall erst mal mehrere Tausend Franken Kostenvorschuss einzahlen, damit sie überhaupt behandelt wird. Während der jahrelangen Verfahren dürfen die Antennen bereits zu stark strahlen. Es ist zu erwarten, dass Gerichte alles durchwinken, weil sie ja kaum den Mut haben werden, eine bereits laufende Antenne abschalten zu lassen – auch wenn sie rechtswidrig wäre.
• Flächendeckend versteckte Antennen möglich: Neu dürften an jeder Straßenlaterne, hinter Dachziegeln oder versteckt in Schachtdeckeln starke Antennen ohne öffentliche Information und Kontrolle installiert werden. Die unsichtbare Strahlung würde tief in die Häuser eindringen. 

Der Verein „Schutz vor Strahlung“ ruft daher dringend zum Handeln auf und schreibt: „Bis am 31. März 2026 darf jeder und jede eine Stellungnahme zu diesem fatalen Gesetzesentwurf abgeben. Anschließend entscheidet der Bundesrat, ob und wie er den Gesetzesentwurf dem Parlament zur Beratung und Verabschiedung vorlegen will. Es ist ebenso möglich, dass er diesen Entwurf zurücknimmt. Und genau das ist unser Ziel: Wir starten eine schweizweite Unterschriftensammlung und wollen über 10.000 Unterschriften in drei Monaten zusammenbringen. Gemeinsam sind wir stark und versetzen Berge!“

Sie haben folgende Möglichkeiten, aktiv zu werden: 

-  Der Verein „Schutz vor Strahlung“ sammelt Unterschriften gegen das geplante Gesetz und wird diese zusammen mit seiner Stellungnahme beim Bundesamt für Kommunikation einreichen. Unter eingeblendetem Link finden Sie Unterschriftenbogen zum Ausdrucken und Unterschreiben: https://schutz-vor-strahlung.ch/news/stopp-gesetz/ 
Jede Person darf unterschreiben, unabhängig von Alter, Staatszugehörigkeit und Wohnort. 

-  Unterstützen Sie die Unterschriftensammlung vom Verein „Schutz vor Strahlung“ am 21. März 2026. Weitere Infos zum nationalen Sammeltag finden Sie unter dem eingeblendeten Link: https://schutz-vor-strahlung.ch/sammeltag/

- Schreiben Sie eine persönliche Stellungnahme; ein kurzes persönliches Schreiben ist wirkungsvoller als standardisierte Vorlagen. Das Gesetz ist bis am 31. März 2026 in der öffentlichen Vernehmlassung. Bitte einsenden an: kf-sekretariat@bakom.admin.ch
Eine Vorlage und Dokumente mit den wichtigen Fakten erhalten Sie auch hier: 
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/stopp-gesetz

- Möchten Sie Ihre Meinung dem Bundesrat einfach und schnell mitteilen? Schreiben Sie eine Postkarte. Vorlagen finden Sie unter: 
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/postkartenaktion-stopp-es-reicht

- Die Millimeterwellen-Initiative unterstützen:  
Millimeterwellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen. Diese Frequenzen könnten ab den 2030-er Jahren flächendeckend eingesetzt werden, obwohl sie noch kaum erforscht sind und große Risiken bergen. Mit dieser Initiative soll erreicht werden, dass Millimeterwellen nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn sie sicher sind und keine schädlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben. Weitere Infos finden Sie hier: https://millimeterwellen.ch/initiative/

Falls der bundesrätliche Vorschlag Anwendung findet, würde der Willkür in Sachen Mobilfunkausbau Tür und Tor geöffnet. Baugesuche und kantonale Kontrollen wären dann nicht mehr vorgeschrieben und die in der Schweiz geltenden Grenzwerte würden ausgehebelt. Somit würde begonnen, die bewährten 50-jährigen Baubewilligungsverfahren zu zersägen. Die Schweiz würde mit dieser Gesetzesänderung ein wichtiges Instrument der Demokratie und Freiheit zu stark einschränken.

Hier braucht es ein klares Zeichen aus der Bevölkerung. Nur so kann der schleichenden Auflösung der Demokratie Einhalt geboten werden. Bürgerlicher Widerstand kann den Bundesrat dazu bewegen, das Gesetz zurückzuziehen und die rege genutzten und international einzigartigen Rechte der Bevölkerung und der Gemeinden zu wahren.
von spi.
Quellen:
Creative Commons Lizenzen
https://www.creativecommons.org/licenses/

Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) im Bereich Mobilfunk: 
https://www.bakom.admin.ch/de/vernehmlassungen-anhoerungen-und-konsultationen
Unter: „2025 Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) im Bereich Mobilfunk( Umsetzung der Motion 20.3237)“ 

Zitat SvS
https://schutz-vor-strahlung.ch/site/wp-content/uploads/2026/02/Mitgliederbrief-zum-Antennenflutgesetz-Dez-2025.pdf

Millimeterwellen-Initiative 
https://millimeterwellen.ch/initiative/

Schutz vor Strahlung
https://schutz-vor-strahlung.ch/antennenflutgesetz/

Sammeltag, 21. März 2026
https://schutz-vor-strahlung.ch/sammeltag/

Unterschriftenbogen
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/stopp-gesetz/

Postkartenvorlage
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/postkartenaktion-stopp-es-reicht

Medienmitteilung des Vereins „Schutz vor Strahlung“: Abschaffung von Umwelt- und Gesundheitsschutz: Strahlung ohne Bewilligung und Einsprache-Recht
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/medienmitteilung-abschaffung-von-umwelt-und-gesundheitsschutz-strahlung-ohne-bewilligung-und-einsprache-recht/
Das könnte Sie auch interessieren:
#Technik - www.kla.tv/Technik

#5G-Mobilfunk - www.kla.tv/5G-Mobilfunk

#Politik - www.kla.tv/Politik

#Verbrechen - www.kla.tv/Verbrechen

#Waffen - www.kla.tv/Waffen

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare
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· was die Medien nicht verschweigen sollten ...
· wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
· tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung
[bookmark: _GoBack]Lizenz:  [image: C:\Users\W\Downloads\ccby_transparent.png]  Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden. Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden.
Schweizer Bundesrat schränkt Einspracherecht bei Mobilfunkantennen ein – jetzt aktiv werden!  	1 / 1
image3.bin




image.bin




image2.bin




image4.bin




